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1. Geltung der Bedingungen 
 

1.1. Gegenstand der nachfolgenden AGB sind Dienstleistungen und 
Warenlieferungen der Fa. Ernst Handelgesellschaf mbH. Diese AGB gelten 
ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende 
Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten 
ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere AGB gelten auch dann, 
wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren AGB abweichender 
Bedingungen des Kunden die Lieferung oder Leistung an den Kunden 
vorbehaltlos ausführen. 

 
1.2. Wir werden nur dann Vertragspartner eines Kaufvertrages, wenn innerhalb des 

Bestellvorgangs nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass hier eine 
Angebotsvermittlung zu Drittunternehmern getätigt wird. 

 
1.3. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung 

dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich 
niedergelegt. 

 
1.4. Diese AGB gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB 

 
1.5. Die jeweils gültige Fassung ist maßgebend. 

 
 
2. Bestellung und Auftragsannahme 
 

2.1. Sämtliche Bestellungen, die uns vom Käufer unmittelbar oder über 
Außendienstmitarbeiter erteilt werden, bedürfen der Annahme durch schriftliche 
Bestätigung, es sei denn, es handelt sich um ein Bargeschäft. Ist die Bestellung 
als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so gilt diese als angenommen, 
wenn wir nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Datum der Bestellung 
die Ablehnung erklären. Unsere Angebote sind unverbindlich und freibleibend, 
sofern sich aus der schriftlichen Bestätigung nichts anderes ergibt. 

 
2.2. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten 

wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen 
Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte 
bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 

 
2.3. Fixgeschäfte werden nicht geschlossen. 

 
 
3. Preise 
 

3.1. Die Preise verstehen sich, soweit nicht anders vereinbar ab dem Lager von 
Ernst-Handel bzw. einem von uns bestimmten Lager. Sofern der Kunde eine 
Verpackung wünscht, wird diese gesondert berechnet. Liefer- und 
Versandkosten fallen zusätzlich an und werden im Rahmen des konkreten 
Angebots gesondert ausgewiesen. 

 
3.2. Sämtliche Preise sind freibleibend und gelten nicht für Nachlieferungen. 

Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung von Fa. Ernst-Handel genannten 
Bruttopreise, sollten Nettopreise ausgezeichnet worden sein, zuzüglich der 
jeweiligen der am Tag der Lieferung geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

 
3.3. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 

 
3.4. Wir behalten uns das Recht vor, die Preise entsprechend zu ändern, wenn nach 

Abschluss des Vertrags Kostenänderungen, insbesondere aufgrund von 
Tarifabschlüssen oder Materialpreiserhöhungen eintreten. Diese werden dem 
Kunden auf Verlangen nachgewiesen. 

 
3.5. Mit Erscheinen neuer Preise verlieren alle vorangegangenen Preise ihre 

Gültigkeit. 
 
 
4. Lieferzeit 
 

4.1. Lieferfristen bzw. Liefertermine beginnen mit Vertragsabschluss. Wir werden von 
unserer Lieferpflicht frei, wenn wir selbst und unverschuldet von unserem 
Lieferanten nicht beliefert werden und ein kongruentes Deckungsgeschäft nicht 
möglich ist. Wir werden dem Käufer unverzüglich Mitteilung machen, falls eine 
Selbstbelieferung nicht stattfindet. Gegenleistungen des Kunden werden dann 
unverzüglich erstattet. 

 
4.2. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller 

technischen Fragen voraus. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt 
weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des 
Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 

 
4.3. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 

Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstandenen 
Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. 
Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 

 
4.4. Sofern die Voraussetzungen von Ziff. 3.3 vorliegen, geht die Gefahr eines 

zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in 
dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder 
Schuldnerverzug geraten ist. 

 
4.5. Wir sind jederzeit zur Lieferung sowie zur Vornahme von Teillieferungen 

berechtigt. Teillieferungen stellen keinen Mangel dar und können von uns sofort 
in Rechnung gestellt werden. Wir sind auch berechtigt Lieferungen und 
Leistungen an Kunden durch Geschäftspartner oder Dritte erbringen zu lassen. 

 
4.6. Liefer- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt oder anderer, von 

uns oder unseren Lieferanten, nicht zu vertretenden und nicht vorhersehbaren 
Ereignisse, die uns die Lieferung/Leistung wesentlich erschweren oder 
unmöglich machen (hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, 
behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferanten von Fa. Ernst-
Handel oder deren Unterlieferanten eintreten), haben wir auch bei verbindlich 

vereinbarten Fristen nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns, die 
Warenlieferung um die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen 
Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz 
oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Der Kunde kann hieraus keine 
Schadenersatzansprüche geltend machen. Die ggf. vom Kunden geleisteten 
Gegenleistungen sind diesem zu erstatten. Auf die genannten Umstände 
können wir uns nur berufen, wenn der Kunde unverzüglich benachrichtigt 
wird. 

 
4.7. Wenn die Behinderung länger als 3 Monate dauert, ist der Kunde nach 

angemessener schriftlicher Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch 
nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Im Übrigen gilt Ziff. 3.6. 

 
4.8. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von 

uns zu vertretenden Lieferverzugs der Kunde berechtigt ist geltend zu 
machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall 
geraten ist. 

 
4.9. Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der 

Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug auf 
einer von uns zu vertretenden grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, 
ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt. 

 
4.10. Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Woche 

Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 
0,5% pro Woche, maximal jedoch nicht mehr als 5% des Lieferwertes. 

 
 

5. Versand / Gefahrübergang 
 

5.1. Ist ein Versand der bestellten Ware erforderlich, so erfolgt dieser ab unserem 
Lager bzw. dem Lager unserer Lieferanten oder Geschäftspartner an die vom 
Kunden angegebene Adresse. Fehlerhafte oder unvollständige 
Adressangaben des Kunden gehen zu dessen Lasten. 

 
5.2. Wir werden von unserer Leistungspflicht frei, sobald die Sendung an das den 

Transport ausführende Unternehmen bzw. Person übergeben worden ist 
oder zwecks Versendung das Lager verlassen hat. Die Gefahr des zufälligen 
Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware geht auf den 
Kunden mit Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung an den 
Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung 
bestimmten Person über, wenn Teillieferungen erfolgen und/oder wir 
zusätzliche Leistungen, z.B. Transportkosten oder Anfuhr, übernommen 
haben. 

 
5.3. Wir bestimmen den Transporteur unter Ausschluss der Haftung für die Wahl 

der preisgünstigsten  und schnellsten Versandart. 
 

5.4. Falls der Versand ohne Verschulden von uns unmöglich wird, geht die Gefahr 
mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Kunden über. 

 
5.5. Versandkosten gehen grundsätzlich zu Lasten des Kunden, sie sind vom 

Lieferungsumfang abhängig. Rückstände und Nachlieferungen erfolgen 
versandkostenfrei, bei Speditionssendungen frei Haus. Die Verpackung 
wählen wir nach bestem Ermessen aus. Bei Lieferung ins Ausland werden 
die tatsächlichen Versandkosten an den Kunden in Rechnung gestellt. 

 
5.6. Eine Transportversicherung werden wir nur auf besondere ausdrückliche 

schriftliche Anweisung für Rechnung des Kunden abschließen. 
 
 
6. Zahlungsbedingungen 
 

6.1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der 
Rechnungsbetrag netto (ohne Abzug) innerhalb von 8 Tagen ab 
Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. 

 
6.2. Bei erteilter Bankeinzugsermächtigung erfolgt Abbuchung spätestens 14 Tage 

nach Rechnungsdatum ohne Abzug. Die Annahme von Schecks erfolgt 
lediglich erfüllungshalber, nicht an Erfüllung statt unter Berechnung aller 
Einziehungs- und Diskontspesen. 

 
6.3. Ein Gewährleistungseinbehalt ist ausgeschlossen. 

 
6.4. Zahlungen müssen kosten- und spesenfrei auf die auf der Rechnung 

angegebenen Bankkonten der Fa. Ernst-Handel geleistet werden. 
 

6.5. Gerät der Kunde in Verzug, so sind wir berechtigt, von dem betreffenden 
Zeitpunkt ab, Zinsen in Höhe der gesetzlichen Vorschriften geltend zu 
machen. 

 
6.6. Wenn uns Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des  Kunden in 

Frage stellen, insbesondere wenn ein Scheck nicht eingelöst wird, die 
Zahlungen eingestellt werden, der Kunde mit einer Zahlung ganz oder 
teilweise länger als 30 Tage in Verzug gerät oder der Antrag auf Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden gestellt ist, so sind 
wir berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn Schecks 
angenommen worden sind. Wir sind ist in diesem Falle außerdem berechtigt, 
sämtliche Lieferungen oder Leistungen zurückzuhalten und/oder 
Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung zu verlangen und sämtliche 
Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt geltend zu machen. 

 
6.7. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine 

Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von der Fa. 
Ernst-Handel anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem 
gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
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7. Gewährleistung 
 

7.1. Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferte Ware auf offensichtliche Mängel, die 
einem durchschnittlichen Kunden ohne Weiteres auffallen, zu untersuchen. Zu 
den offensichtlichen Mängeln zählen auch das Fehlen von Handbüchern sowie 
erhebliche, leicht sichtbare Beschädigungen der Ware. Ferner fallen Fälle 
darunter, in denen eine andere Sache oder eine zu geringe Menge geliefert 
werden. Solche offensichtlichen Mängel sind uns innerhalb von einer Woche 
nach Lieferung schriftlich anzuzeigen 

 
7.2. Mängel, die erst später offensichtlich werden, müssen uns innerhalb von einer 

Woche nach dem Erkennen durch den Anwender gerügt werden. 
 

7.3. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht gilt die Ware in Ansehung 
des betreffenden Mangels als genehmigt. 

 
7.4. Leichte, transportbedingte Beschädigungen an den Produkten wie z.B. 

abgeplatzter Lack an Gitterboxen, sind branchenüblich und stellen keinen 
Mangel dar. 

 
7.5. Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur 

Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen 
mangelfreien Sache verpflichtet. Im Fall der Mangelbeseitigung oder der 
Ersatzlieferung sind wir verpflichtet, alle erforderlichen Aufwendungen nur bis zur 
Höhe des Kaufpreises zu tragen. 

 
7.6. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, 

Rücktritt oder Minderung zu verlangen. 
 

7.7. Die Gewährleistung für gebrauchte Sachen ist ausgeschlossen. Allerdings kann 
der Kunde Schadenersatz und Aufwendungsersatzansprüche nach § 284 BGB 
nach Maßgabe der folgenden Vorschriften geltend machen. 

 
7.8. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde 

Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von 
Vertretern oder Erfüllungsgehilfen der Fa. Ernst-Handel beruhen. Soweit uns 
keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. 

 
7.9. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine 

wesentliche Vertragspflicht verletzen; auch in diesem Fall ist aber die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. 

 
7.10. Soweit dem Kunden ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung 

zusteht, ist unsere Haftung auch im Rahmen von Ziff. 6.6 auf Ersatz des 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 

 
7.11. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 

 
7.12. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung 

ausgeschlossen. 
 

7.13. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab 
Gefahrenübergang. 

 
7.14. Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB 

(Verbrauchsgüterkauf) bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab 
Ablieferung der mangelhaften Sache. 

 
 

8. Gesamthaftung 
 

8.1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz ist – ohne Rücksicht auf die 
Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt 
insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei 
Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer 
Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB. 

 
8.2. Die vorstehende Begrenzung gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines 

Anspruchs auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser 
Aufwendungen verlangt. 

 
8.3. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder 

eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche 
Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

 
8.4. Eine Haftung aus Verletzung von Pflichten aus dem Geräte- und 

Produktsicherheitsgesetz ist auf Produkte beschränkt, die nach dem 01.05.2004 
in Verkehr gebracht wurden. 

 
 

9. Ausschluss von Beschaffungsrisiko und Garantien 
 

9.1. Wir übernehmen keinerlei Beschaffungsrisiko und auch keine Garantien, es sei 
denn, hierüber ist eine ausdrückliche schriftliche Vereinbarung mit dem Käufer 
geschlossen. 

 
 
10.  Eigentumsvorbehalt 
 

10.1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller 
Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des 
Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache 
zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache liegt ein Rücktritt vom 
Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, 

der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich 
angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. 

 
10.2. Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere 

ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und 
Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern 
Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese 
auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

 
10.3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Kunde uns 

unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 
ZPO erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, die gerichtlichen 
und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, 
haftet der Kunde für den entstandenen Ausfall. 

 
10.4. Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang 

weiter zu verkaufen; er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des 
Fakturaendbetrages (einschließlich MwSt.) der Forderung ab, die ihm aus der 
Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar 
unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter 
verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch 
nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst 
einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die 
Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht 
in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 
Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung 
vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde die 
abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum 
Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen 
aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

 
10.5. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird stets 

für die uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht 
gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an 
der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache 
(Fakturaendbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen verarbeiteten 
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung 
entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt 
gelieferte Kaufsache. 

 
10.6. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 

untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache 
im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich 
MwSt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der 
Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des 
Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde 
uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so 
entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. 

 
10.7. Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen 

gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück 
gegen einen Dritten erwachsen. 

 
10.8. Wir sind verpflichtet, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des 

Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert derr Sicherheiten die 
zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der 
freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

 
 

11. Rücktrittsrecht des Lieferanten 
 

Wir sind aus folgenden Gründen berechtigt, ggf. unter Einräumung einer angemessenen 
Frist, vom Vertrag zurückzutreten: 

 
11.1. Wenn sich entgegen der vor Vertragsschluss bestehenden Annahme ergibt, dass der 

Käufer nicht kreditwürdig ist. Kreditunwürdigkeit kann ohne weiteres angenommen 
werden in einem Fall des Wechsel- oder Scheckprotestes, der Zahlungseinstellung 
durch den Käufer oder eines erfolglosen Zwangsvollstreckungsversuchs beim 
Käufer. Nicht erforderlich ist, dass es sich um Beziehungen zwischen Lieferant und 
Käufer handelt. 

 
11.2. Wenn sich herausstellt, dass der Käufer unzutreffende Angaben im Hinblick auf 

seine Kreditwürdigkeit gemacht hat und diese Angaben von erheblicher Bedeutung 
sind. 

 
11.3. Wenn die unter Eigentumsvorbehalt des Lieferanten stehende Ware anders als im 

regelmäßigen Geschäftsverkehr des Käufers veräußert wird, insbesondere durch 
Sicherungsübereignung oder Verpfändung. Ausnahmen hiervon bestehen nur, 
soweit der Lieferant sein Einverständnis mit der Veräußerung schriftlich erklärt hat. 

 
 

12. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Sonstiges 
 

12.1. Der Sitz der Fa. Ernst-Handel ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem 
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten, sofern der 
Kunde Kaufmann ist. Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Sitz 
zu verklagen. 

 
12.2. In jedem Fall, insbesondere auch bei grenzüberschreitenden Lieferungen, gilt das 

Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
 

12.3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser 
Geschäftssitz auch der Erfüllungsort. 

 
12.4. Wir weisen darauf hin, dass wir Daten des Lieferanten aus dem Vertragsverhältnis im 

Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes zum Zwecke der Datenverarbeitung 
speichern. 

 
12.5. Änderungen und Ergänzungen der in diesen Bedingungen enthaltenen 

Bestimmungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch 
insbesondere für diese Regelung. 

 
12.6. Sollte eine oder mehrere Bestimmungen unwirksam sein, so berührt dies die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Eine unwirksame Bestimmung ist 
durch ergänzende Auslegungen nach Möglichkeit durch eine Regelung zu ersetzen, 
die deren Zweck möglichst nahe kommt. 


